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Regeste

Ausweisung Berufung gegen ein Urteil des Einzelgerichtes im summarischen Verfahren des
Bezirksgerichtes Horgen vom 14. November 2013 (ER130043)

Erwägungen

E. 1.1
A._____ (Beklagter und Berufungskläger, nachfolgend Berufungskläger) mietete mit
Vertrag vom 17. Februar 2012 von B._____ (Kläger und Berufungsbe- klagter, nachfolgend
Berufungsbeklagter) eine 2-Zimmer-Einliegerwohnung inklu- sive Parkplatz in der
Liegenschaft an der … [Adresse] in C._____ (act. 3/1). Die- ses Mietverhältnis wurde vom
Berufungsbeklagten mit amtlich genehmigtem For- mular vom 16. August 2013 per 30.
September 2013 gekündigt (act. 3/8).

E. 1.2
Mit Klage vom 15. Oktober 2013 gelangte der Berufungsbeklagte an das Einzelgericht im
summarischen Verfahren des Bezirksgerichtes Horgen und ver- langte unter Androhung der
Zwangsvollstreckung die Ausweisung des Berufungs- klägers (act. 1). In der Folge wurde
dem Berufungskläger mit Verfügung vom 22. Oktober 2013 Gelegenheit zur
Stellungnahme gegeben (act. 6). Diese ging bei der Vorinstanz am 11. November 2013 ein
(act. 8). Mit Urteil vom 14. November 2013 hiess das Einzelgericht das
Ausweisungsbegehren des Beru- fungsbeklagten gut und verpflichtete den
Berufungskläger, die 2-Zimmer- Einliegerwohnung in der Liegenschaft … [Adresse],
C._____, bis spätestens 13. Dezember 2013, 12.00 Uhr, zu räumen und dem
Berufungskläger ordnungs- gemäss zu übergeben, unter der Androhung der
Zwangsvollstreckung im Unter- lassungsfall (act. 9 = act. 12).
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E. 1.3
Gegen dieses Urteil erhob der Berufungskläger mit Eingabe vom 28. November 2013 ein
als Einspruch bezeichnetes Rechtsmittel mit den ein- gangs genannten Anträgen (act. 13).
Erstinstanzliche Endentscheide, deren Streitwert wie vorliegend Fr. 10'000.-- übersteigen
(vgl. E. 4.2. nachfolgend), sind mit Berufung anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 und 2 ZPO). Da
nach der Praxis der Kammer ein unrichtig bezeichnetes Rechtsmittel ohne Weiteres mit
dem richtigen Namen bezeichnet und nach den richtigen Regeln behandelt wird (OGer ZH,
NQ110026 E. 2.2 vom 23. Juni 2011), ist das vorliegend als Einspruch bezeichnete
Rechtsmittel somit als Berufung ent- gegenzunehmen und zu behandeln.

E. 1.4



Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-10). Weitere prozess- leitende
Anordnungen wurden nicht getroffen. Insbesondere wurde auf das Einho- len einer
Berufungsantwort verzichtet (Art. 312 Abs. 1 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif.

E. 2.1
Das Berufungsverfahren richtet sich nach den Art. 308 ff. ZPO. Die Berufung ist bei der
Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art.
311 Abs. 1 ZPO). Dabei haben die Berufungskläger der Rechtsmittelinstanz im Einzelnen
darzulegen, aus welchen Gründen der ange- fochtene Entscheid falsch ist und abgeändert
werden soll (sog. Begründungslast; vgl. ZR 110 Nr. 80; OGer ZH, LB110049 vom 5. März
2012 E. 1.1 m.w.H.; OGer ZH, PF120022 vom 1. Juni 2012 E. 4.1). Aus der
Begründungslast ergibt sich fer- ner, dass die Berufung zudem (zu begründende)
Rechtsmittelanträge zu enthal- ten hat. Mit der Berufung kann die unrichtige
Rechtsanwendung und die unrichti- ge Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht
werden (Art. 310 ZPO).

E. 2.2
Die Berufung vom 28. November 2013 wurde innert der Rechtsmittelfrist schriftlich, mit
Anträgen versehen und begründet bei der Kammer als zuständigen Rechtsmittelinstanz
eingereicht. Der Berufungskläger ist durch den angefochte-
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einzutreten.

E. 3.1
Die Vorinstanz legte in ihrem Entscheid die allgemeinen rechtlichen Grund- lagen des
Ausweisungsverfahrens sowie die Voraussetzungen für eine gültige
Zahlungsverzugskündigung gemäss Art. 257d OR detailliert dar (vgl. act. 12 S. 3 f.). Sie
blieben zu Recht unangefochten, weshalb – um unnötige Wiederho- lungen zu vermeiden –
darauf verwiesen werden kann.

E. 3.2
Die Vorinstanz begründete ihren Ausweisungsentscheid mit dem Umstand, dass der
Berufungsbeklagte mit der Zahlungsaufforderung vom 10. Juli 2013 und der
Zahlungsverzugskündigung vom 16. August 2013 die gesetzlichen Formen und Fristen
eingehalten und das Mietverhältnis gültig per 30. September 2013 aufgelöst habe. Der
Berufungskläger habe keine Belege eingereicht, die das Ge- genteil belegen würden. Der
Berufungskläger würde sich daher ohne Rechts- grund im Mietobjekt befinden, weshalb er
auszuweisen sei (act. 16 S. 4 f.).

E. 3.3
Der Berufungskläger bringt im Berufungsverfahren dagegen einzig vor, die Vorinstanz
habe sein rechtliches Gehör verletzt, indem sie seinen fristgerecht er- hobenen Einspruch
nicht berücksichtigt habe (act. 13).

E. 3.4
Den vorinstanzlichen Akten ist zu entnehmen, dass sich der Berufungsklä- ger mit Eingabe
vom 8. November 2013 zum Ausweisungsbegehren des Beru- fungsbeklagten hat
vernehmen lassen. Er legte dabei Widerspruch ein und gab an, die Miete immer bezahlt und
die Miete für den Dezember 2012 sogar doppelt geleistet zu haben. Der Berufungsbeklagte



habe zudem die Kündigung zurückge- zogen (act. 8). Wie die Vorinstanz im angefochtenen
Entscheid jedoch bereits zutreffend ausge- führt hat, untermauerte der Berufungskläger
diese Angaben mit keinen Belegen (vgl. act. 12 S. 5). Insbesondere reichte er keine
Zahlungsbestätigungen für die angeblich geleisteten Mietzinse ein. Auch machte er keine
weiterführenden Anga- ben zu den Umständen, wann, wie und weshalb der
Berufungsbeklagte die Kün-
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Ausführungen des Berufungsklägers somit lediglich um Behauptungen, die keine Zweifel
an den durch Urkunden gestützten, substantiierten Angaben des Beru- fungsbeklagten
aufkommen zu lassen vermögen (vgl. BGer 4A_310/2013 vom 19. November 2013). Der
angefochtene Entscheid ist daher nicht zu beanstanden und es ist keine Verletzung des
rechtlichen Gehörs des Berufungsklägers durch die Vorinstanz ersichtlich. Die Berufung
erweist sich damit als unbegründet, wes- halb sie abzuweisen ist.

E. 4.1
Ausgangsgemäss wird der Berufungskläger für das Berufungsverfahren kos- tenpflichtig
(Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Entscheidgebühr im Kanton Zürich berech- net sich nach der
Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG), welche im
Zivilprozess unter Berücksichtigung von Zeitaufwand und Schwierigkeit des Falles
streitwertabhängige Gebühren vorsieht (§ 2 Abs. 1 lit. a, c und d GebV OG).

E. 4.2
Der Berufungskläger bestreitet im Rahmen des Ausweisungsverfahren im Wesentlichen die
gültige Auflösung des Mietverhältnisses (vgl. act. 8), weshalb der Streitwert des
Berufungsverfahrens dem Mietzins entspricht, der für die Dauer bis zum nächstmöglichen
Kündigungstermin geschuldet ist, gerechnet ab dem bestrittenen Kündigungstermin (30.
September 2013; act. 3/8). Dabei ist auch der Kündigungsschutz (Sperrfrist) von drei Jahren
gemäss Art. 271a lit. e OR zu be- rücksichtigen (DIGGELMANN, DIKE-Komm-ZPO, Art.
91 N 44). Der nächstmögliche Kündigungstermin wäre somit der 31. März 2017 (act. 3/1).
Demzufolge ist bei ei- nem monatlichen Mietzins von Fr. 1'400.-- (vgl. act. 3/1) von einem
Streitwert von Fr. 58'800.-- auszugehen.

E. 4.3
Die Gerichtsgebühr ist in Anwendung von § 4 Abs. 1 bis 3, § 8 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 und
2 GebV OG somit insgesamt auf Fr. 1'500.-- festzusetzen und dem Berufungskläger
aufzuerlegen. Eine Parteientschädigung ist dem Beru- fungsbeklagten mangels ihm
entstandener Umtriebe nicht zuzusprechen.

- 7 - Es wird erkannt:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


